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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert 
sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). 
 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalender-
jahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung 
bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. 
 

Investitionsrechnung 
Der wesentliche Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst 
die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). 
Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsver-
mögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder Beiträgen Dritter (Bsp. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsver-
mögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. 
 

Abschreibungen 
Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der 
Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) 
Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungs-
dauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu 
tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für 
Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sogenannte fixdegressive Ab-
schreibungssätze. 
 

Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser 
Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde 
erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 
 

Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert 
werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung 
(7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen 
(z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. 
Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungs-
abschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezial-
finanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts. 
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Erläuterungen zum Budget 2026 
 
Im Sinne von § 31 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend das Budget allgemein und bezüglich finanz-
politischer Tragbarkeit: 
 
Erfolgsrechnung 
Das Budget der Erfolgsrechnung 2026 weist bei einem Aufwand von CHF 6‘392‘406 und einem Ertrag von CHF 6‘354‘625 einen Aufwand-
überschuss von CHF 37‘781 auf. Im Budget 2025 wurde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 44‘812 gerechnet. Ausgenommen von den 
Bereichen Bildung (2) und Umweltschutz und Raumplanung (7) steigt der Nettoaufwand in den allen Bereichen. Beim Bereich Finanzen und 
Steuern (9) ist ein leicht höherer Nettoertrag zu erwarten. Die grössten Erhöhungen des Nettoaufwandes sind bei der Gesundheit (4) mit rund CHF 
63‘000 und beim Verkehr (6) mit rund CHF 93‘000 budgetiert. Die Kostensteigerung im Bereich Gesundheit wird durch die Erhöhung der Beiträge 
an Alters- und Pflegeheime von CHF 50‘000 verursacht. Bei der Bildung konnte der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 
122‘000 gesenkt werden. Der Gemeinderat beabsichtigt eine konsequente Weiterverrechnung der Bildungskosten für alle nicht in Seltisberg 
wohnhaften Kindern. Bei den Finanzen und Steuern steigt der Nettoertrag nur geringfügig. Für den horizontalen Finanzausgleich wurde kein 
Betrag eingestellt, weder als Nehmer- noch als Gebergemeinde. Im Rechnungsjahr 2025 erhielt die Gemeinde Seltisberg einen Beitrag von rund 
CHF 102‘000. 
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist einen Mehrertrag von CHF 16‘525 aus. Im Vorjahr wurde ein Mehraufwand von CHF 20‘425 
budgetiert. Der Mehrertrag wird durch die bereits im Vorjahr angekündigte Erhöhung der Grundgebühr generiert. Nach der Umwidmung von CHF 1 
Mio. von der Abwasserbeseitigung in die Wasserversorgung ist dies eine weitere Massnahme zur Sanierung der Wasserversorgung. In der 
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sind ebenfalls Gebührenerhöhungen geplant, da bei dieser Spezialfinanzierung seit längerer Zeit 
strukturelle Defizite entstehen. Die Mengengebühr für Schmutzwasser soll von CHF 1.00 auf CHF 2.00 und die Grundgebühr von CHF 30.00 auf 
CHF 100.00 erhöht werden. Mit diesen Massnahmen können die Finanzhaushalte von beiden Spezialfinanzierungen auf die Dauer ausgeglichen 
gestaltet werden. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung sieht einen Mehrertrag von CHF 10‘285 vor. Für die Gebührenerhöhungen der 
Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind Reglementanpassungen erforderlich, welche vor dem Budget der 
Einwohnergemeindeversammlung beantragt werden. Die Hundegebühren sollen erhöht und einheitlich für alle gebührenpflichtigen Hunde CHF 
120.00 betragen. Die wesentlichen Veränderungen (+/- CHF 10‘000) werden nachfolgend in einer separaten Tabelle erläutert. 
 
Investitionsrechnung  
Im Investitionsbudget 2026 sind insgesamt Ausgaben von CHF 181‘500 und Einnahmen von CHF 100‘000 enthalten. Im steuerfinanzierten 
Bereich sind neue Kredite für die Primarschule von CHF 36‘000 für digitale Wandtafeln (je CHF 12‘000 verteilt auf 3 Jahre) sowie für neue Stühle 
von CHF 7‘000 enthalten. Des Weiteren wird ein Kredit von CHF 30‘000 für die Revision der Raumplanung beantragt. Für die Spezialfinanzierung 
Wasserversorgung werden für eine Studie für die Sanierung des Reservoirs Galms für CHF 40‘000 sowie Projektierungskosten von je CHF 30‘000 
für die Erneuerung der Hauptzuleitung Dorf und der Transportleitung Unterberg/Galms beantragt. Für die Revision der Pumpe Unterberg sind CHF 
20‘000 budgetiert. Die Anschlussbeiträge für Wasser und Abwasser von insgesamt CHF 100‘000 sind geschätzt. 
 
Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Seltisberg ist das Budget bis zu einem Kreditbetrag von CHF 150‘000 die Rechtsgrundlage, d.h. für alle 
beantragten Kredite sind keine Sondervorlagen erforderlich. 
 

Seltisberg, 22. September 2025 
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Erläuterungen zu Abweichungen des Budgets 2026 zum Vorjahresbudget 
 
Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen (+/- CHF 10’000.00) zum Vorjahresbudget 
erläutert: 
 
Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

0220.3010.00 Löhne des Verwaltungs-
personals 

Im Jahr 2025 konnten alle offenen Verwaltungsstellen besetzt werden, weshalb im 
2026 mit insgesamt 310% Pensen budgetiert wird. 

55’300 

0220.3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse Aufgrund der Zusammensetzung der Mitarbeitenden (jüngeres Personal) sinken die 
Pensionskassenbeiträge. 

-11’500 

1401.3632.00 Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde KESB 

Die Beiträge an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB Kreis Liestal 
basieren auf deren Budget 2026. Die Erhöhung erfolgt im Wesentlichen aufgrund von 
fallbezogenem Aufwand und Beistandschaften. 

32’840 

2110.3020.00 Löhne Lehrkräfte Kindergarten Ab 1. Semester 2026/2027 werden weniger Kinder den Kindergarten besuchen. Die 
Lohnkosten können deshalb reduziert werden. 

-28’500 

2110.4612.00 Schulgeld Kinder von anderen 
Gemeinden 

Die Mehrerträge werden durch eine systematische Geltendmachung von Schulgeldern 
für auswärtige in Seltisberg beschulte Kinder erzielt. Insbesondere wird auch der 
sozial- und heilpädagogische Aufwand verrechnet. 

-64’000 

2120.3020.00 Löhne Lehrkräfte Primarschule Gesetzliche Änderungen, die Teuerung von 0.25% sowie der reglementarische 
Lohnstufenanstieg von zirka 1.5% verursachen höhere Personalkosten und in der 
Folge höhere Sozialversicherungsbeiträge. 

76’700 

2120.3055.00 AG-Beiträge Pensionskasse 12’400 

2120.3104.00 Lehrmittel Das Budget wurde auf das Aufwandniveau der Jahresrechnung 2024 reduziert.  -15’827 

2120.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und 
Lager 

Im 2026 sind Kosten für Schullager von CHF 24'800 enthalten. Der Aufwand für den 
Schwimmunterricht wird ab Schuljahr 2026/207 reduziert. 

13’280 

2120.3612.01 Beitrag für auswärtige Schulen Im Jahr 2026 werden voraussichtlich alle schulpflichtigen Kinder der Gemeinde 
Seltisberg in Seltisberg die Schule besuchen. Deshalb sind keine Kosten für aus-
wärtigen Schulbesuch budgetiert. 

-22’760 

2120.4612.00 Schulgelder von anderen 
Gemeinden 

Die Mehrerträge werden durch eine systematische Geltendmachung von Schulgeldern 
für auswärtige in Seltisberg beschulte Kinder erzielt. Insbesondere wird auch der 
sozial- und heilpädagogische Aufwand verrechnet. 

 

-103’200 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

2170.3910.00 Interne Verrechnung Löhne Verschiedene Verschiebungen und Änderungen führen bei den internen Ver-
rechnungen zu Mehr-/Minderaufwand. Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf 
das Ergebnis. 

-10’350 

2172.3144.00 Baulicher Unterhalt MZH Bei der Bühne stehen diverse Revisionsarbeiten, welche aus sicherheitstechnischen 
Gründen vorgeschrieben sind, an. 

13’530 

3321.3130.02 Signaleinkauf Die tieferen Beträge basieren auf den Ausgaben der Jahresrechnung 2024. -11’500 

3321.3130.03 Pikettdienst u. präventiver 
Unterhalt 

Die tieferen Beträge basieren auf den Ausgaben der Jahresrechnung 2024. -17’350 

3321.3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung 
Antennen- und Kabelanlage 

Im Jahr 2026 ist in der Spezialfinanzierung Antennen- und Kabelanlage ein Ertrag zu 
erwarten. 

22’380 

3321.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanz. 
Antennen- und Kabelanlage 

16’775 

4120.3634.00 Beitrag an Alters- und Pflege-
heime 

Die Beiträge basieren auf der Hochrechnung von aktuellen Zahlen. Die Beiträge sind 
abhängig von der Anzahl der Bewohnenden in Altersheimen und deren Pflegebedarf. 

50’000 

4331.3132.00 Zahnarztrechnungen kons. Die Zahnarztrechnungen für konservierende Behandlungen der Kinder- und 
Jugendzahnpflege werden basierend auf den Erfahrungswerten der Jahresrechnung 
2024 höher budgetiert. Diese können jedoch weitgehend weiterverrechnet werden. 

15’000 

4331.3132.01 Zahnarztrechnungen orth. Die orthodontischen Zahnarztrechnungen der Kinder- und Jugendzahnpflege sind 
basierend auf den Erfahrungswerten der Jahresrechnung 2024 tiefer budgetiert. 

-10’000 

4331.4260.00 Elternbeiträge kons. Aufgrund der höheren Zahnarztrechnungen für die Kinder- und Jugendzahnpflege 
werden auch die Weiterverrechnungen steigen. 

-10’500 

4331.4260.01 Elternbeiträge orth. Infolge tieferen orthodontischen Zahnarztrechnungen für die Kinder- und Jugendzahn-
pflege werden die Weiterverrechnungen tiefer ausfallen. 

11’250 

5350.3637.00 Beiträge an private Haushalte 
Zusatzbeiträge Gde Unterd. EL 

Die Zusatzbeiträge an in Alters- und Pflegeheimen wohnende EL-Bezüger sind stark 
abhängig von der finanziellen Situation der entsprechenden Personen sowie der 
Anzahl. Die Beiträge sind rückerstattungspflichtig. 

15’000 

5720.3637.00 Beiträge an private Haushalte Die sozialhilferechtlichen Unterstützungen sind aufgrund der aktuellen Situation und 
der Entwicklung höher budgetiert. 

10’000 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

5730.3637.00 Beiträge an private Haushalte Ausgaben im Asylbereich sind abhängig vom Status der unterstützten respektive 
zugewiesenen Personen. 

30’000 

6150.3141.00 Baul. Unterhalt Wege / Strassen Für die Sanierungen von Feldwegen sind rund CHF 38'000 budgetiert. Für den Einbau 
des Deckbelags beim Kirschbaumweg sind CHF 30'000 budgetiert, weil die damalige 
Rückstellung von CHF 36'400 nicht ausreichen wird.  

77’760 

6150.4910.00 Interne Verrechnung Löhne 
Werkhofpersonal 

Verschiebungen und Änderungen führen bei den internen Verrechnungen zu Mehr-/ 
Minderaufwand. Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis. 

25’195 

6290.3109.00 Tageskarten Die neuen SBB-Tageskarten sind beliebt und waren im Vorjahr nicht budgetiert. 10’000 

6290.4250.00 Verkauf Tageskarten -11’000 

7101.3143.02 Baulicher Unterhalt Brunnstube 
Tugmatt 

Im Jahr 2025 war für Unterhalt und Reparaturen an der Brunnstube Todmatt CHF 
30'000 enthalten. Im 2026 entfallen diese. 

-22’000 

7101.3143.02 Baulicher Unterhalt Reservoir 
Galms 

Die im Jahr 2025 enthaltenen Instandstellungen entfallen, weshalb der Budgetbetrag 
tiefer ist. 

-12’000 

7101.3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung 
Wasserversorgung 

Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst aufgrund der 
verschiedenen finanziellen Sanierungsmassnahmen (Kapitalumwidmung, 
Gebührenerhöhung etc.) mit einem Mehrertrag ab. 

-16’525 

7101.3612.00 Entschädigung an Gemeinden 
und Zweckverbände 

Die Entschädigung an die Gemeinde Bubendorf für das Grundwasserpumpwerk 
Unterbergen basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. 

-12’000 

7101.3910.00 Interne Verrechnung Löhne 
Wasser 

Verschiedene Verschiebungen und Änderungen führen bei den internen Ver-
rechnungen zu Mehr-/Minderaufwand. Tiefere interne Verrechnungen von Aufwand 
beeinflussen die Spezialfinanzierung positiv. 

-12’950 

7101.4240.00 Wasserverkauf Einwohner Der Wasserverkauf Einwohner basiert auf der Hochrechnung der Mengen aus dem 
Jahr 2024 sowie der höheren Grundgebühr ab 2026. 

-41’600 

7101.4240.02 Wasserverkauf 
Vertragsgemeinden 

Der Wasserverkauf an Lupsingen erfolgt gemäss dem neuen von der Einwohner-
gemeindeversammlung genehmigten Vertrag für CHF 0.80/m3 auf den aktuellen 
Verbrauchszahlen. 

22’000 

7101.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanz. 
Wasserversorgung 

Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst aufgrund der 
verschiedenen finanziellen Sanierungsmassnahmen mit einem Mehrertrag ab. Im 
Budget 2025 war noch ein Mehraufwand budgetiert. 

-20’425 
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Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

7101.4612.00 Entschädigungen von 
Gemeinden und 
Zweckverbänden 

Der im 2025 budgetierte Ertrag war falsch. Der aufgrund des neuen Vertrages 
vereinbarte Ertrag ist im Konto 7101.4240.02 budgetiert. Es werden keine weiteren 
Entschädigungen von Lupsingen ausgerichtet. 

26’850 

7201.3130.00 Dienstleistungen Dritter Spülen 
Kanalisation 

Im Jahr 2026 ist wieder das Spülen des alten Dorfteils sowie die Entleerung der 
Strassensammler geplant. 

23’000 

7201.4240.00 Kanalisationsgebühren Die Kanalisationsgebühren basieren auf der Hochrechnung der Zahlen aus dem Jahr 
2024. Aufgrund des defizitären Finanzhaushalts und dessen Sanierung sind ab 2026 
höhere Gebühren geplant. 

-124’600 

7201.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanz. 
Abwasserbeseitigung 

Im Jahr 2025 war ein Defizit von CHF 103'630 budgetiert. Mit den Gebührener-
höhungen kann der Mehraufwand auf CHF 21'525 reduziert werden. Ein wesentlicher 
Grund für das Defizit sind die seit Jahren steigenden Schmutzwassergebühren des 
Kantons, welche im 2024 CHF 1.76/m3 betragen. Im 2019 waren es noch CHF 1.25/m3, 
was einer Steigerung von rund 40% innerhalb von fünf Jahren entspricht. 

82’105 

7201.4940.00 Verrechneter Kapitalertrag 
Abwasserbeseitigung 

Nach der vom Regierungsrat bewilligten und von der Einwohnergemeindeversammlung 
beschlossenen Umwidmung von CHF 1 Mio. Eigenkapital per 31.12.2024 betrug das 
Nettovermögen der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung CHF 963'195. Im 2026 
wird dieses voraussichtlich CHF 863'000 betragen und wird gemäss Budgetbrief des 
Kantons mit 0.8% verzinst. Ansonsten würde die Spezialfinanzierung Abwasser den 
steuerfinanzierten Bereich querfinanzieren. 

23’100 

7620.3910.00 Interne Verrechnung 
Personalkosten 

Verschiedene Verschiebungen und Änderungen führen bei den internen Ver-
rechnungen zu Mehr-/Minderaufwand. Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf 
das Ergebnis. Der Aufwand für das Leeren der Robidog-Behälter und die Bewirt-
schaftung des Hunderegisters wurden bisher nicht budgetiert und erstmals in der 
Jahresrechnung 2024 verbucht. 

11’200 

9100.4001.00 Vermögenssteuern nat. Pers. 
lfd. Jahr 

Die Steuererträge sind basierend auf dem mittlerweile fast vollständig veranlagten 
Steuerjahr 2023 aufgrund der Prognosen des Kantons und der Bevölkerungsent-
wicklung hochgerechnet. 

40’000 

9100.4002.00 Quellensteuern nat. Pers. Die Quellensteuern wurden auf der Basis der Jahresrechnung 2024 budgetiert. Die 
Beträge können jedoch stark schwanken. 

-15’000 

9300.4631.00 Kompensation von Kanton Die Kompensationsleistungen wurden gemäss Angaben des Amtes für Daten und 
Statistik BL budgetiert. 

-20’655 
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Legende: Abweichungen (tieferer Aufwand / höherer Ertrag) mit dem Vorzeichen (-) wirken sich positiv auf das Ergebnis aus, Beträge ohne Vorzeichen be-

einflussen das Ergebnis negativ (höherer Aufwand / tieferer Ertrag). 

Konto Bezeichnung Erläuterung Abweichung CHF 

9610.3401.00 Verzinsung 
Finanzverbindlichkeiten 

In den vergangenen Monaten wurden die Leitzinsen durch die SNB mehrfach gesenkt. 
Gegenüber dem Vorjahresbudget sind deshalb Einsparungen zu erwarten. 

-11’000 

9610.3940.00 Interne Verrechnung Zinsen 
Spezialfinanzierungen 

Auf diesem Konto werden die kalkulatorischen Zinsen (0.8%) auf den Nettovermögen 
der Spezialfinanzierungen verbucht (siehe Erläuterung 7201.4940.00). 

-23’100 

9950.3390.00 PK-Bilanzfehlbetrag In der Jahresrechnung 2024 wurde der PK-Bilanzfehlbetrag vollständig abgetragen. 
Die Abschreibung im 2025 entfällt deshalb. 

-37’821 
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Gemeinde Seltisberg Finanzkennzahlen Budget 2026 

Kennzahl 
Budget 2026 Budget 2025 Ø 5 Jahre 

Kantonale Richtwerte 
Wert Bewertung Wert Wert 

Selbstfinanzierungsgrad 

- Gesamt 

- Allgemeiner Haushalt 

- Spezialfinanzierung Wasser 

- Spezialfinanzierung Abwasser 

 

 
456% 

 387% 

140% 

NV 

 

 
 

 
 NV 

 445% 

NV 

NV 

 
 

NV 

257% 

NV 

NV 

Der jährliche Selbstfinanzierungs-
grad kann stark schwanken. 
Mittelfristig sollte der Selbst-
finanzierungsgrad gegen 100 % 
betragen, wobei auch der Stand 
der aktuellen Verschuldung und 
die Konjunkturlage (bei Hochkon-
junktur möglichst über 100 %) 
eine Rolle spielen. 

Zinsbelastungsanteil 2.2% Gut 2.4% 1.2% 
< 4%:  Gut 
4% - 9%: Genügend 
> 10%: Schlecht 

Kapitaldienstanteil 8.5% Tragbare Belastung 9.5% 8.3% 
< 5%: Geringe Belastung 
5% - 15%: Tragbare Belastung 
> 15%: Hohe Belastung 

Selbstfinanzierungsanteil 6.0% Schlecht 6.0% 5.0% 
> 20%: Gut 
10% - 20%: Mittel 
< 10%: Schlecht 

Investitionsanteil 3.0% Schwache 
Investitionstätigkeit 2.0% 8.0% 

< 10%: Schwache 
10% - 20%: Mittlere 
20% - 30%: Starke 
> 30%: Sehr starke 
 Investitionstätigkeit 

Legende: NV = Wert ist nicht verfügbar respektive kann nicht berechnet werden. 

Diese Finanzkennzahlen wurden vom Statistischen Amt BL aufgrund des Uploads der Finanzstatistik berechnet und entsprechen den Empfehlungen aus dem 
HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren aus dem Jahre 2008. 
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